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(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbeson-
dere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprü-
che aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Verkäufer 
zustehen.
(7) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur we-
gen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.

§ 6 EIGENTUM UND BEISTELLUNGEN
(1) Bei Zahlung vor Lieferung (Anzahlung, Vorkasse) geht das Eigentum an der 
von uns gekauften Ware mit Zahlungseingang auf uns über. Der Lieferant hat in 
diesem Fall die betreffende Ware entsprechend zu kennzeichnen.
(2) Soweit Maschinen, Werkzeuge oder Waren von uns beigestellt werden, be-
halten wir uns das Eigentum hieran. Derartige Gegenstände sind – solange sie 
nicht verarbeitet werden – auf Kosten des Verkäufers gesondert zu verwahren 
und in angemessenem Umfang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern.
(3) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von 
beigestellten Gegenständen durch den Verkäufer wird für uns vorgenommen. 
Das gleiche gilt bei Weiterverarbeitung der gelieferten Ware durch uns, so dass 
wir als Hersteller gelten und spätestens mit der Weiterverarbeitung nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt erwerben.

§ 7 MANGELHAFTE LIEFERUNG
(1) Für unsere Rechte bei Mängeln der Ware und bei sonstigen Pflichtverletzun-
gen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften und, ausschließ-
lich zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Ergänzungen und Klarstellungen.
(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere da-
für, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Pro-
duktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnah-
me in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in 
gleicher Weise wie diese EB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei 
keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Verkäufer oder 
vom Hersteller stammt.
(3) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetz-
lichen Vorschriften mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht be-
schränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äu-
ßerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten 
(z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer 
Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnah-
me vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es 
darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände 
des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rü-
gepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer 
Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als un-
verzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Entde-
ckung bzw. bei offensichtlichen Mängeln ab Lieferung abgesendet wird.
(4) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der 
erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß 
in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wur-
de, bevor der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf Ersatz 
entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt unberührt. 
Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. 
Aus- und Einbaukosten, trägt der Verkäufer auch dann, wenn sich herausstellt, 
dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unbe-
rechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir 
jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass 
kein Mangel vorlag.
(5) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. (3) 
gilt: Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach un-
serer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lie-
ferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns 
gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst 
beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen 
bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch 
den Verkäufer fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen beson-
derer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt 
unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen 
Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, 
unterrichten.
(6) Der Lieferant verpflichtet sich, Ersatzteile für die gelieferten Produkte für 
einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab deren Lieferung vorzuhalten, so-
fern dies wirtschaftlich und technisch zumutbar ist.
(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetz-
lichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften An-
spruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

§ 8 LIEFERANTENREGRESS
(1) Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche in-
nerhalb einer Lieferkette (sog. Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b) 
stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind ins-
besondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im 
Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hier-

§ 1 GELTUNGSBEREICH, FORM
(1) Die vorliegenden Einkaufsbedingungen (EB) gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten („Verkäufer“). Die EB 
gelten nur, wenn der Verkäufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist.
(2) Die EB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lie-
ferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer 
die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). So-
fern nichts anderes vereinbart, gelten die EB in der zum Zeitpunkt unserer Be-
stellung gültigen bzw. jedenfalls in der dem Verkäufer zuletzt in Textform (z.B. 
Brief, E-Mail, Telefax) mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müssten.
(3) Unsere EB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden nur dann 
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn der Verkäufer im Rahmen der Auftragsbestätigung auf seine AGB 
verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.
(4) Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge) und Angaben in 
unserer Bestellung haben Vorrang vor den EB.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf 
den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. 
Schriftlichkeit im Sinne dieser EB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-
Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzli-
chen Vorschriften, soweit sie in diesen EB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS
(1) Der Verkäufer ist vier Wochen an sein Angebot gebunden.
(2) Unsere Bestellung gilt mit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers als 
verbindlich. 
(3) Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2 
Wochen schriftlich zu bestätigen.
(4) Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme 
durch uns.

§ 3 LIEFERZEIT UND LIEFERVERZUG
(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Der Ver-
käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn er verein-
barte Lieferzeiten – aus welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht 
einhalten kann.
(2) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der verein-
barten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte 
– insbesondere auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberührt.

§ 4 LEISTUNG, LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG, ANNAHMEVERZUG
(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht be-
rechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) 
erbringen zu lassen. 
(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands „frei Haus“ an den in der Be-
stellung angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts 
anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz zu erfolgen. 
Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld).
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist (z.B. bei Einzelanfertigungen), ist diese für den Gefahr-
übergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetz-
lichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. 
Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahmeverzug befinden. Für den 
Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
(4) Teillieferungen bedürfen unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung.

§ 5 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. 
(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis 
alle Leistungen und Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage) sowie alle 
Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten einschließ-
lich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein.
(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger 
Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie 
Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir Zah-
lung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewährt uns der Verkäufer 3% 
Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. 
(4) Rechnungen müssen entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung die 
zur Prüfung notwendigen Angaben enthalten, für alle wegen Nichteinhaltung 
dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich.
(5) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die 
gesetzlichen Vorschriften.
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durch nicht eingeschränkt.
(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelan-
spruch (einschließlich Aufwendungsersatz gem. §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, 
3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer 
benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 
Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb 
angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeige-
führt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem 
Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis.
(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die 
mangelhafte Ware durch uns, unseren Abnehmer oder einen Dritten, z.B. durch 
Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen Produkt verbunden 
oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde.

§ 9 PRODUZENTENHAFTUNG
(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns in-
soweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst 
haftet.
(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Verkäufer Aufwendun-
gen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruch-
nahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. 
Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir den Verkäufer – 
soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer pauschalen 
Deckungssumme von mindestens 5 Mio. € pro Personen-/Sachschaden abzu-
schließen und zu unterhalten.

§ 10 SCHUTZRECHTE
(1) Der Verkäufer steht dafür ein, dass seine Produkte Schutzrechte Dritter nicht 
verletzen. Sollten wir von einem Dritten wegen der Verletzung eines Schutz-
rechts in Anspruch genommen werden, so stellt uns der Verkäufer von diesen 
Ansprüchen frei.
(2) Der Verkäufer stellt uns von allen Schäden und Aufwendungen frei, die uns 
aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme eines Dritten erwach-
sen. 

§ 11 UMWELTSCHUTZ
(1) Der Verkäufer ist dazu angehalten Umweltschutzmaßnahmen verantwor-
tungsbewusst zu unterstützen.
(2) Der Verkäufer verpflichtet sich zur Einhaltung der umweltrelevanten Geset-
ze und Verordnungen.

§ 12 VERJÄHRUNG
(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche 5 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 
(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlän-
gerung gelten für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines 
Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hier-
für die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die 
Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer länge-
ren Verjährungsfrist führt.

§ 13 RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
(1) Für diese EB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Verkäufer 
gilt das deutsche Recht unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, ins-
besondere des UN-Kaufrechts.
(2) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind 
jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gem. diesen EB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am 
allgemeinen Gerichtsstand des Verkäufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 
Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben un-
berührt.
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